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Nr. 52 
15. Änderungsverordnung 

 

zur Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Gemeinde Senden  

vom 30.10.2007 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchst. f) der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NRW  S. 666/ SGV NRW 2023) in der zur Zeit gültigen Fassung und des § 27 
Abs. 1 und 4 Satz 1 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehör-
den - Ordnungsbehördengesetz (OBG) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.05.1980 (GV NRW S. 528/ SGV NRW 2060) in der zur Zeit gültigen Fassung wird 
von der Gemeinde Senden als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Ra-
tes der Gemeinde Senden vom 25.10.2007 folgende 15. Änderungsverordnung zur 
Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung im Gebiet der Gemeinde vom 30.10.2007 erlassen: 
 
 

§ 1 
 

In der vorstehenden Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Gemeinde Senden vom 
29.04.1997 wird der § 12 a  Abs. 2 wie folgt gefasst: 
 
 
 

„§ 12 a 
 

Offenhalten von Verkaufsstellen zu besonderen Anlässen 
 

 
(2) Verkaufsstellen im Ortsteil Bösensell dürfen an folgenden Sonn- oder 

Feiertagen in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr für den Verkauf geöff-
net sein: 

   a) am 04.11.2007 zum Novembermarkt 
   b) am 06.01.2008 zum Neujahrsmarkt 
   c) am 09.03.2008 zum Frühlingsmarkt 
   d) am 05.10.2008 zum Herbstmarkt 
   e) am 02.11.2008 zum Novembermarkt“ 
 
 

§ 2 
 
 

Diese 15. Änderungsverordnung zur Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Gemeinde 
Senden tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende 15. Änderungsverordnung vom 30.10.2007 zur Ordnungsbehördlichen Ver-
ordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Ge-
meinde Senden vom 29.04.1997 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formfehlern der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14. Juli 1994 (GV NW 
S. 666 / SGV NW 2023) in der z.Zt. gültigen Fassung beim Zustandekommen dieser Ände-
rungsverordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel er-
gibt. 

 
 
 
48308 Senden, den 30.10.2007 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
gez. 
 
 
Holz 
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Nr. 53 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
 
 
 
Gemäß § 79 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), in der zur Zeit 
gültigen Fassung, liegt der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Ge-
meinde Senden für das Haushaltsjahr 2008 in der Zeit vom 
 
 
 
 

5. November 2007 bis einschließlich 13. November 2007 
 
 
 
während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus, Münsterstr. 30, Zimmer 213, 
zur Einsicht aus. 
 
Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung und ihre Anlagen können Einwohner oder 
Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von 14 Tagen seit Beginn der Auslegung 
(05.11.2007 bis einschl. 19.11.2007) bei der vorbezeichneten Stelle Einwendungen 
erheben. Der Rat der Gemeinde Senden beschließt über erhobene Einwendungen in 
öffentlicher Sitzung. 
 
 
 
 
 
48308 Senden, 26.10.2007 
Gemeinde Senden 
Der Bürgermeister 
Az.: II 912-00 
 
 
 
 
 
Holz 
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Nr. 54 
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Nr. 55 
 
 
Gemeinde Senden 
-als örtliche Ordnungsbehörde- 
Der Bürgermeister 
 
 
III – 123 – 60   Senden, den 01.10.2007 
 
 
 
In dem Monat September 2007 wurden beim Fachbereich Ordnung der Gemeinde 
Senden folgende Gegenstände und Tiere als gefunden gemeldet, deren Eigentümer 
bislang nicht ermittelt werden konnten: 
 
 8 Damenfahrräder 
 2 Herrenfahrräder 

3  Mountainbikes 
4  Kinderfahrräder 

  diverse Schlüssel 
 3 Hunde 
 1 Telefon 
 1 Heckenschere 
                           

 
 

 
Eigentumsansprüche können im Rathaus, Bürgerbüro, Münsterstraße 30, 48308 
Senden geltend gemacht werden. 
 
 
Im gleichen Zeitraum wurden folgende Verluste gemeldet: 
 
 6 Damenfahrräder 
 5 Herrenfahrräder 
 3 Mountainbikes 
 1 Cityroller 
 1 Hund 
 2 Schildkröten 
 1 Vogel 
 2 Handys 

1  Uhr 
 

 
gez. 
i. A. Nolte 
 


